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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   7

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des 
Ortsbezirkes Wiesbaden-Medenbach 

am 15.07.2004

Ortsumfahrung Medenbach

Der Ortsbeirat möge beschließen, der Magistrat wird gebeten, die Planung, die Schaffung 
des Baurechts und die Finanzierung der Ortsumfahrung Medenbach im Zuge der L 3018 
(Südspange) zeitlich so sicherzustellen, dass mit dem Bau der Umfahrung im unmittelbaren 
Anschluß an die Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung Breckenheim im Zuge der L 3017 
begonnen wird.

Begründung:
Nach Fertigstellung der Ortsumgehung Breckenheim steht den Verkehrsteilnehmern 
zusammen mit der Ortsumgehung Wallau eine schnelle Verbindung zu der BAB 
Anschlussstelle Wallau zur Verfügung. Die Ortsdurchfahrten Wallau und Breckenheim 
müssen nicht mehr durchfahren werden, was zu einer wesentlichen Verkürzung der 
Fahrzeiten führen wird. 
Es ist zu erwarten, dass die L 3028 als Zubringer zur BAB Anschlussstelle Nordenstadt an 
Bedeutung verlieren wird und die Verkehrsteilnehmer die schnellere Verbindung über die L 
3018 in Medenbach als Zuwegung zur L 3017 zur Anschlussstelle Wallau nutzen werden. 
Die L 3018 in der Ortsdurchfahrt Medenbach ist bereits jetzt nicht in der Lage, den 
Landesstraßenverkehr aufzunehmen. Engstellen und unübersichtliche Kreuzungen hindern 
einen reibungslosen und verkehrssicheren Verkehrsfluss. Die Abwicklung von 
Schwerverkehr ist nur bedingt möglich und führt regelmäßig zu Behinderungen. Im Bereich 
der Kreuzung „Hofreite/Neufeldstraße“ wird die L 3018 außerdem häufig von Fußgängern auf 
dem Weg zu dem dort vorhandenen Einzelhandel gequert. Die Situation für die Fußgänger 
ist schon jetzt unübersichtlich und gefährlich. Eine höhere Verkehrsbelastung der L 3018 
würde diese Gefährdung noch erhöhen. 
Der Bau der Ortsumfahrung Medenbach kann aus diesen Gründen nicht weiter 
hinausgeschoben werden. 
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